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Pressemitteilung
Bundesebene verabschiedet Transparenzverfahren
Nachdem bereits im Dezember 2008 das Transparenzverfahren für stationäre Pflegeeinrichtungen verabschiedet wurde, ist jetzt Ende Januar 2009 auch das Verfahren für ambulante Pflegedienste geklärt. Anliegen des Gesetzgebers ist es, dem interessierten Verbraucher die von Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität, insbesondere hinsichtlich der Ergebnisqualität verständlich, übersichtlich und vergleichbar sowie kostenfrei öffentlich zugänglich zu machen.


Nach monatelangen schwierigen Verhandlungen konnte nunmehr eine Kompromisslösung gefunden werden. Unsere Bundesorganisation, die B.A.H., hat als einer der Vereinbarungspartner den Vereinbarungen letztlich zugestimmt. (siehe aktuelle Nachrichten der B.A.H.)
Eine Konkretisierung der Prüfkriterien konnte in Ansätzen dadurch erreicht werden, dass außerdem jeweils eine Ausfüllanleitung erarbeitet und vereinbart wurde, nach welcher der Prüfer des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) verfahren muss. Insoweit konnte das dargestellte Risiko minimiert werden. 


Der MDK wird voraussichtlich noch im Frühjahr 2009 mit der Erhebung der hierfür notwendigen Daten im Rahmen der regulären unangemeldeten Qualitätsprüfungen beginnen. 

	Themenbereiche ambulant
	Themenbereiche stationär

	1. Pflegerische Leistungen
	1. Pflege und medizinische Versorgung

	2. Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen 
	2. Umgang mit demenzkranken Bewohnern

	3. Dienstleistung und Organisation
	3. Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung

	4. Befragung der Kunden
	4. Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene

	
	5. Befragung der Bewohner


Die Ergebnisse werden mit Schulnoten von sehr gut bis mangelhaft bewertet. Die Teilergebnisse fließen in eine Gesamtnote ein, wobei die Befragung der Kunden separat in einer zweiten Gesamtnote berücksichtigt wird. Dem Gesamtergebnis wird der Vergleichswert im jeweiligen Bundesland gegenübergestellt. Dazu müssen mindestens 20 % der Einrichtungen in dem jeweiligen Bundesland geprüft sein.


Veröffentlicht wird spätestens ab Sommer 2009 und dann sowohl im Internet als auch an gut sichtbarer Stelle in der Pflegeeinrichtung.
Den vollständigen Wortlaut des ambulanten und stationären Transparenzverfahrens finden Sie hier zum Downloaden.

Als Verband unterstützen wir die Arbeit unserer Pflegeeinrichtungen.
Chemnitz, 9. Februar 2009
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